
 
Reglement  
 

zur Übertragung der Aufgaben des Zivilschutzes  

 
Die Einwohnergemeinde Homberg 
 
gestützt auf Art. 68 Abs. 2 des Gemeindegesetzes vom 16. März 1998 und Art. 73 des Organisati-
onsreglementes der Einwohnergemeinde Homberg vom 20.06.2001 
 

beschliesst: 
 

Gegenstand  Art. 1 1 Die Gemeinde Homberg überträgt der Gemeinde Steffisburg als 
Sitzgemeinde bzw. dem Fachausschuss folgende Aufgaben im Bereich des 
Zivilschutzes gemäss Zusammenarbeitsvertrag vom 22. Mai 2002: 
a) die Ernennung des Chefs ZSO, der Stellvertreter und der übrigen Mit-

glieder der Leitung ZSO; 
b) die Ernennung von Delegierten an das Regionale Kompetenzzentrum; 
c) das Festlegen des Budgets zuhanden der Vertragsgemeinden 
d) die Genehmigung des von der Leitung ZSO vorgeschlagenen jährlichen 

Ausbildungsprogramms; 
e) das Festlegen der Sollbestände; 
f) der Erlass von Pflichtenheften 
g) die Behandlung von Einsprachen gegen die Einteilung von Schutz-

dienstpflichtigen gemäss Art. 20 ZSG; 
h) die Ernennung eines Vertrauensarztes; 
i) die Erfüllung aller weiteren Aufgaben betreffend die ZSO Steffisburg-

Zulg, soweit diese nicht ausdrücklich einer anderen Stelle zugewiesen 
sind. 

 
Aufgaben 2 Die Sitzgemeinde wird ermächtigt und verpflichtet, alle sich aus diesem 

Zusammenarbeitsvertrag ergebenden Entscheide im strategischen und 
operativen Bereich zu treffen. 
 

Geltendes Recht Art. 2 Die Gemeinde Homberg unterstellt sich im Rahmen der übertrage-
nen Aufgaben den Vorschriften der Gemeinde Steffisburg als Sitzgemein-
de. 
 

Regionale 
Zivilschutzorganisation 

Art. 3 Die Gemeinde Homberg hat zusammen mit der Gemeinde 
Schwendibach Anspruch auf 1 Sitz in der regionalen Zivilschutzbehörde 
ZSO Steffisburg-Zulg. 
 

Zusammenarbeitsvertrag Art. 4 Einzelheiten regelt der Zusammenarbeitsvertrag. Die Kompetenz 
zum Abschluss des Vertrages liegt beim Gemeinderat. 
 

Inkrafttreten Art. 5 Dieses Reglement tritt rückwirkend auf den 01. Januar 2003 in Kraft. 
 

   2. Mit dem Inkrafttreten werden alle im Widerspruch stehenden früheren Vor 
                                      schriften aufgehoben, insbesondere das Zivilschutzreglement vom  
                                     16.12.96 und die Zivilschutzkommission im Organisationsreglement,  
                                     Anhang I sowie der Ortschef ZSO und der Zivilschutzstellenleiter in An- 
                                     hang II sowie im Personalreglement, Anhang II. 
 
Homberg, 02.06.2003 
 
Die Versammlung vom 5.12.2003 nahm dieses Reglement an. 
 



     Namens der Gemeindeversammlung: 
    Der Präsident:  Die Sekretärin: 
 
 
 
    W. Tschanz   L. Schindler 
     
 
 
 
Auflagezeugnis 
Die Gemeindeschreiberin hat dieses Reglement vom 5.11.03 bis 5.12.03 in der Gemeindeverwal-
tung öffentlich aufgelegt. Sie gab die Auflage im Amtsanzeiger Nr. 44 vom 30.10.03 und Nr. 45 vom 
06.11.03 bekannt. 
 
Homberg, 05.01.2004    Die Gemeindeschreiberin 
 
 
 
       L. Schindler 


